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BESCHLUSSVORLAGE 
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Bearb.:  Kurzewitz, Werner Tel.: -175  öffentlich 

Az.:  701.1/-lo  

 

Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 
 

Umweltausschuss 20.04.2016 Entscheidung 
 
 

Abstimmungsvereinbarung gem. § 6 Abs. 4 VerpackV zwischen der Stadt Norderstedt 
und DER GRÜNE PUNKT Duales System Deutschland GmbH 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Die als Anlage 1 beigefügte Abstimmungsvereinbarung gem. § 6 Abs. 4 VerpackV zwischen 
DER GRÜNE PUNKT Duales System Deutschland GmbH und der Stadt Norderstedt und die 
dazugehörige Verlängerungsvereinbarung zur Vereinbarung hinsichtlich der Mitnutzung von 
Erfassungseinrichtungen zur Sammlung von stoffgleichen Nichtverpackungen Systembe-
schreibung wird in der Fassung der Anlage 2 beschlossen. 
 
 
Sachverhalt 
 
Der Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am 16.03.2016 (Vorlage B 16/0097) die haupt-
amtliche Verwaltung beauftragt, mit dem Dualen System Deutschland (DER GRÜNE 
PUNKT) entsprechend der seit dem 01.01.2014 gesammelten positiven Erfahrungen eine 
Abstimmungsvereinbarung gem. § 6 Abs. 4 Verpackungsverordnung i. V. m. § 14 Kreislauf-
wirtschaftsgesetz für die Zeit ab 2017 zu verhandeln und anschließend dem Umweltaus-
schuss zur Beschlussfassung vorzulegen. 
 
Ergebnis der Verhandlungen sind die beigefügten Entwürfe der Vereinbarungen. 
 
Die ursprüngliche Abstimmungsvereinbarung vom 23.10./06.11.2003 wird gemäß entspre-
chender Beschlussfassung neu gefasst. Es handelt es sich zum einen um reine redaktionelle 
Änderungen (z. B. Verweis auf aktuelle Rechtsgrundlagen, wie z. B. in der Präambel 
VerpackVO i. d. F. vom 17.07.2014, KrWG vom 20.02.2012) und zum anderen um die Rege-
lung des Erfordernisses für Neuverhandlungen, z. B. bei einem Wertstoffgesetz - siehe § 10). 
Die gewünschte Verlängerung der Miterfassung der stoffgleichen Nichtverpackungen ist in 
Anlage 2 verankert. 
 
Anlagen: 
1. Abstimmungsvereinbarung gem. § 6 Abs. 4 VerpackV zwischen DER GRÜNE PUNKT 

Duales System Deutschland GmbH und der Stadt Norderstedt  
2. Verlängerungsvereinbarung zur Vereinbarung hinsichtlich der Mitnutzung von Erfas-

sungseinrichtungen zur Sammlung von stoffgleichen Nichtverpackungen Systembe-
schreibung  
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